
Satzungsänderung 2026 

Zu § 15 der Satzung: Haftung 

 

§ 31a BGB Haftung des Vorstands 

- Fassung ab 1.1.2026: 3.300 € 

- Bis 2026: 840 € 

- Bis 2021: 720 € 

 

§ 15 (1) n.F. der Satzung 

„Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung den in § 31a Abs. 1 BGB 

genannten Betrag (Stand: 01.01.2026: € 3.300,00) jährlich nicht übersteigt, haften für Schäden 

gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.“ 

 

 

Zu § 9 der Satzung: Vorstand (mögliche Änderung) 

 

1. Den Vorstand des Vereins bilden 3 bis 6 gleichberechtigte Vorstandsmitglieder bzw. 

Vorsitzende. 

 

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Vorstandsmitglieder jeweils zu 

zweit vertreten. (Vorstand im Sinne des § 26 BGB).  

 

Achtung § 9 Nr. 7: 

Vertretungsmacht des Vorstands im Innenverhältnis auf bei Einzelgeschäften auf einen 

Betrag iHv 10.000 € beschränkt. (neuer Hallenboden, ggf. Beschluss Mitgliederversammlung 

erforderlich) 

 

Zu § 19 der Satzung: Inkrafttreten. 

Neues Datum einfügen. 

 

Sonstiges: 

Ehrenamtspauschale im Jahr 2026 bei 960 € (§ 26a EstG) 

 


